
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2003/10/16 2002/07/0162
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.10.2003

Index

83 Naturschutz Umweltschutz

Norm

AWG 1990 §32 Abs1;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 98/07/0097 E 25. April 2002 RS 3

Stammrechtssatz

Die Vorschrift des § 32 Abs. 1 AWG 1990 enthält drei alternative Tatbestände, welche die Behörde zu einem auf diese

Gesetzesstelle gestützten Auftrag ermächtigen (Hinweis E 23. Jänner 1996, 93/05/0137).
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